
Zuschrift des B. Dav. Vogel, Architects, an den
Gesetzgebungs-Rath über die Zehnden

Autor(en): Vogel, David

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Der neue schweizerische Republikaner

Band (Jahr): 2 (1800)

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-542860

PDF erstellt am: 22.07.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-542860


Bîa» ànnirt si-b bey Z. A. SchS i» «-M, und de»
aue» Postämtern.

'XI' O V c> Daj Monnenient Mr 7? Nummern oder Mr ein Vieb
ll.>i « tclmdr ist in Bern 4 Fr. und ausser Bern postire,

5 Franken.

Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Donnerstag/ den 18 Sept. i8oc?. Zweytes Quartal. Den i Ergänzungstag VII5.

Gesetzgebender Rath. n. Sept.
Fortsetzung.

Fortsttz. des CommißionalberichtS über den Gesetzes-

vorschlug die politischen Gesellschaften betreffend

Die Gesellschaft im erster» Sinn, und die Mitthci.
lung seiner Meynung über politische Angelegenheit in
einer solchen Gesellschaft, will das Gesetz nicht ver-
bieten. Wohl aber die Gesellschaften im leztern Sinn,
wenn a) der Zweck, um dessen willen sich ihre Mit-
glieder zu Hervorbringnng eines kollektiven Willens
verbinden, überhaupt politische Angelegenheiten sind;
oder wenn b) die um anderer erlaubten Zwecken willen,
zu Hervorbringung eines kollektiven Willens organisircen
Gesellschaften, über ihrem Zweck fremde politische An.
gelegenheiten, einen kollektiven Willen fassen.

Im erster» Fall ist allbcreits der Aktus, ohnedem
sich der Begriff von Gesellschaft überhaupt nicht den-

ken laßt, nemlich das Zusammentreten der
Einzelnen, nach dem Gesetz verboten; im leztern
hingegen nicht das Zusammentreten, sondern lediglich
die Berathung, d. h., sowohl die Mcynungsäusserun-
gen der Einzelnen, um einen kollektiven Willen her-

vorzubringen, als der Aktus, wodurch, er hervorgebracht
wird, er mag nun in der Abmehrung bestehen oder
unter einer andern gleichgeltcndcn Form vorgenommen
werden.

Diese Distinktionen, die Ihr Bürger Gesetzgeher,
in Eurem Gest; ausdrücken wolltet, scheinen Eurer
Commißion unzweifelhaft deutlich in dem 1. und 2. §.

enthalten. Hingegen glaubt- sie solche in dem Vorschlag
des Vollz. Rathes zu vermißen; denn nach dem ersten

Theil des ersten §. S. Art. 1.) würden Privat-Armen,
Gesellschaften, ökonomische Gesellschaften, Schützen Ge-
sellschaflen w., die sich alle näher oder entfernter unter

einer berathschlagenden Form mit politischen Angele
genheiten beschäftigen, verboten seyn, was zuverläßig
nicht in Eurer Absicht liegt. Nach der detaillirten Erklä-
rung des zweyten Theils des §. hingegen würde eS dem
erfinderischen Genie unruhiger Köpfe leicht werden, durch
Aenderung der Namen, undj einige Rafinements m
der Form; den kollektiven Willen der Gesellschaft her«

auszubringen, das Gesetz selbst zu eludircn.
Die Commißion räth Ihnen daher die Beybehaltung

der Redaktion deS r. und 2. §, des von Euch angenom-
menen Gesttzesvorschlags mit einigen wenigen Abände.
rungen und Zusätzen, an.

(Die Fortsetzung folgt.)

Zuschrift des B. Dav. Vogel/ Architects, att
den Gesetzgebnngs-Rath, über die Zehn-
den, v. 14. Sept. 1800.

Bey Ihren dermaligen Verhandlungen über die Zehn,
denabgabe, einen Gegenstand, der für die Interessen
des helvetischen Staats in so mancher Rücksicht wich-
rig ist, können Beyträge von Bürgern, die zur Be-
leuchtung der dicßfälligenRechrsfragen, ökonomischen unb
Staatsinteressen dienen weder unzeitig, noch den Ge.
sinnungcn und Absichten der dermaligen Gesetzgebung
entgegen seyn. Ich nehme mir daher die Freyheit,
Ihnen einige hicher^ gehörige Bemerkungen zu über-
geben.

Die Zehn den waren in der Schweiz wie im
größten Theil von Europa, theils K i r ch e n-> oder
geistliche, theils burger- over weltliche
Z e h n d en. Die ersten entstanden mit der Herrschaft
der christlichen Religion im römischen Reich und waren
anfangs, was sie noch jezt in den Ländern der grie,
chischen Kirche sind, ein freywilliges Geschenk
o.der eine Vergabung der Gutbesitzer,
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fÜr d i e B e d ür f n i s f e des G ô t t e s d i e n st s!
und für d e » U n t e r h a I t d e r G c i Kl i chk e i t
und wohlthätigen Anstalten. Vom Ende
des 6ten Jahrhunderts an, wurde die Z e h n d e n-

Abgabe für diefe Zwecke, allen Mündigen von den

Kirchen - Versammlungen, als religisse Pflicht
eingeschärft; endlich aber am jEnde des achten

Jahrhunderts unter Carl dem Grossen, durch ein

EtaatSgcsetz als beständige Pflicht und Auflage aufalles
Landeigenthum in allen Ländern der fränkischen Herr-
schaft und also auch in der Schweiz eingeführt i).

Die L a y en o d er weltlichen Zehnden ent-
standen lind rühren vornehmlich von Kirchcnzechnden

her, die den Weltliche» für ihre der Kirche geleisteten

Schutz und Dienste, oder aus andern Ursachen und
Rüksichten als beständige Erb lehn überlassen

worden sind. Unter diesem Titel sind die Layenzehn,
den von der katholischen Kirche selbst als rechtmäßiges
Eigenthum der Besitzer anerkennet 2).

In der Schweiz ist also vie Z e h n d a b g a b e eine

gesetzliche Schuld aller Landeigentümer, die ihre Güter
unter der Verpflichtung für die Zehnden erworben haben;
und eben so ist das Zehndenrecht. ein gesetzliches

Recht und Eigenthum aller Besitze desselben ein Recht,
welches der Gesetzgeber, ohne seine Pflicht und Befug-
nisse und die ersten Grundsätze der bürgerlichen Gesell-

Mast zu verletze», nie ohne vollständige Entschädigung
weder vermindern noch aufheben kann.

Die Zehndenabgabe ist in der Schweiz, wo der
Ackerbau sehr beschwerlich und die Urbarmachung des

Landes in einem hohen Grade mühsam und kostspielig
ist und wo über das der Boden im Durchschnitt nicht
mehr als das fünfte bis sechste Korn der Aussaat
erträgt z), offenbar eine unweise und sehr drückende

z) Die hiehcr gehörigen Gesetze Pipins und Carls des

Grossen stehen in der Baluzischen Sammlung der

Capitularien, P. 1. La^icularia. cke àno 764 —
809.

2) Durch das Concil. Laternnenfe von ,179. Die Welt-

lichen Zehnden heißen daher in der alten Gesetz-

spräche: OecimZ! Militäres oder inkeoàtce.

z) In den guten Kornländcrn in Frankreich ertragt
der Acker das rote bis iste Korn; in Italien,
besonders in der Lombardie, das izte, in Sicilien
dgs zoste in der Bardarey und in Egypten das

zoste, und in einigen Gegenden bis aufs looste
Korn der Ausssat..

Last des Ackerbaues, und zugleich ein augenscheinliches
Hinderniß für die Ausbreitung desselben, weil ohne ganz
besondere Veranlassung und Umstände wohl keln vcr.
ständiger Landwirlh, die beträchtlichen Kosten der Ur-
darmachung eines rohen und neuen Bodens übernehmen
wird, wenn ein Zehntel des Ertrags ewig einem andern
zugehört, der nichts weder zu diesen Kosten noch zu
den jährlichen Arbeiten beyträgt. — Ueberdieß stehen
auch die Zehnden, sowohl als S t a a t s a b g a b e und
Einkunft, als auch als R e n t e des Capitaliste»
betrachtet, in offenbarem Widerspruch mit den ersten
Grundsätze» dcr Oekonomie, weil, wie jeder verständige
Land-und Staatswirth weiß, die Enthebungskosten
in beyden Fällen, im Durchschnitt den vierten Theil
von dem weg nehmen, was der Zehndpflichtige be,
zahlt 4).

Die gänzliche Abschaffung der Zehndabgabe ist also
allerdings ein wahres und wichtiges polnisch - ökono,
misches Interesse der Schweiz, ein Mittel und Beding,
niß zü einer wesentlichen Verbesserung ihres ökonomi,
schen Zustandes, und soll daher billig bey der neuen
Organisation des helvetischen Staats und seiner öko-

nomischcn Ordnung ein erster Zweck und Sorge der
Staatsgewalten seyn denen die Interessen dieses Staa-
tes anvertraut sind, indem durch die Aufhebung der
Zehnden in der Schweiz offenbar der Capitalwerth
alles urbaren Landes sehr beträchtlich erhöht,-der öko-

nomischc Zustand derLandeigenlhümer wesentlich gebessert

und so der Reiz und die Kräfte zur Ausbreitung des

Landbaues vermehrt, mithin auch der solideste Theil
des innern Reichthums d. i., die Menge und der

Ertrag der bebauten Ländereyen real geäuffnet werden
müssen.

Allein die Abschaffung der Zehndabgabe muß das

Resultat von Weisheit und Ucberlegung, nicht eines

das Eigenthum des Staats oder der Bürger zerstörenden

oder verletzenden Machtspruchs seyn. Die Mittel, welche
den Zustand der Schweiz, der Gesetzgebung für die Ab,
schaffung der Zehenden darbietet, und die Bedingnisse
unter welchen dieselbe statt haben kann, sind fol-
gende:

4) Ein Thatbeweis des bisherigen Rückstands der Fi-
nanzwissenschaft in der Schweiz ist, daß dicker

Umstand bisher allenthalben nur den Bauern, den

alten Regierungen hingegen noch keineswegs be--

kamst war^



Bis zur Epoche der Revolution bestanden die Staats-
cinkünste in der Schweiz sowohl für die Regierungö-
dedürsnisse und Ausgaben/ als für den Unterhalt der

öffentlichen Austaste» in dem organistrten und cultivi-
tasten Theil der Schweiz allenthalben / vornehmlich in
Vein Eigenthum des Staats / an Zehnden und Grund-
jinfe» — Die eigentliche und ergiebigste- Quelle der

Staatseinkünfte jedes vollendeten und cioilistrtcn Staats/
die Bertheilung der Staats laste» auf
a l l e n R e t ch t h u m und Erwerbsquellen
der Nation durch zweckmäßige directe
und lli d i r c et e A nflag e N/ war hingegen beynahe

noch ganz unbekannt. Dieser / der Schweiz eigenthüm-

liehe Zustand der Finanzeinrichlung und Einkünfte kann

nun allerdings mir Vortheil zu einer ans Weisheit und

Gerechtigkeit gegründete Abschaffung der Zehndenaußage

benuzt werden.

Bey der bisher bestandenen Finanzeinrichtung befaß

der Staat und die von iym abhängenden gcist- und

weltlichen Ansialten und Stiftungen/ den bey western

grvssesten Theil aller Zehnden. Der grössere Theil der

Zehndeneinkünfte des Staats war allenthalben zu den

fixen Pfnindeinkünsten der Geistlichkeit/ der Kirchen/
der Schulen/ der Armen und andrer öffentlichen An-

stalten bestimmt; der übrige und kleinere Theil der

StaatSzehnocn wurde zu den gewöhnlichen und abän-

dcclichen Ausgaben der Regierungen verwendet.

Der erste Theil dieser Staatszehnden ist also unwi-

derfprechlich als ein fixes Stifrnngsgul und Eigenthum

der öffentlichen Anstalten anzusehen, welches auf dem

dießfälligcn Eigenthumsrccht des Staats und auf der

gesetzlichen Schuld der Zehendpßichligen beruht, und

daher von der Gesetzgebung zum Nachtheil dieser gesetz-

lichen Anstalten oder zum Vortheil der Zchendschuldner,

eben so wenig als das Privateigenthulst, verlezt oder

verändert werden darf.

Ueber den lcztcn Theil der Staatszehnden, denjeni-

gen Theil nemlich, der bisher zu den eigentlichen und

Kbândêrlichcn Regiernngsqusgaben bestimmt war, ist

hingegen die Gesetzgebung allerdings zu verfügen bcrech-

tigt, weil dieser Theil der Staatszehnden in der Hand
der Regierung wieder das ist, was die Zehnden ur-
sprünglich waren, nemlich eine von dem Gesetzgeber

verordnete Auflage, welche dieser, wenn keine Eigen-

jhumsrcchte dadurch verlezt werden, für das öffentliche

Interesse abzuändern oder aufzuheben bevollmächtigt ist.

Da nun die gänzliche Abschaffung der Zehendabgabe
ein sehr wichtiges politisch, ökonomisches Interesse der
Schweiz und überdas auch ein wirksames und zweck-

mäßiges Mittel ist und seyn wird, den Zustand einer
der zahlreichsten Bürgerklaffen in unserm Vaterland,
der ärmer» Landeigenthümer nemlich, wesentlich zw
verbessern 5), so verdient die Erreichung dieser Staats-
zwecke, durch die Abschaffung der Zehnden,. allerdings-
die Aufmerksamkeit der Gesetzgebung und selbst ein Opfer-
von Seite des Staats.

Durch die einfache Erklärung der Loskanflichkê
aller Zehnden (nach dem Gesetzvorschlag des Finanz-
comité vom y, Sept.) wird die Zehiidenbefreyung der
Güter der ärmern Bürgerklassen, d. i. des grossem
Theils des Landeigentbnms in den kultivierten Theilm
Hclvetiens, nicht crzwcckt, weil es dieser Classe cm

ökononnschcn Kräften fehlt, das dießfällige Recht bc-
mitzen zu können. Diese Verfügung, und der dabey

zu bestimmende milde Loskaufungspreis der Zehnden,
wird daher einzig den reichem Landeigmthümem zw

gut kommen; der ärmern ihre Zehnden und ihre ge-
drückte Lage werden hingegen dabey unverändert blei-
bcn, wie bisher.

Die Möglichkeit der allgemeinen Abschaffung der-

Zehnden, und die Erreichung der Staatszivecke und
Imeresten, die damit verbunden sind, ist einzig auf
eine dießfällige Begünstigung von Seite des Staats —
auf dem unentgeltlichen Nachlaß desjenigen Theils der

Staatszehnden bedingt, der- ehemals zu den Regie-
rungsansgabcn bestimmt war, — und über- welchem

die Gesetzgebung deßwegen zn verfügen berechtigt lstp
denn ohne dieses Mittel, welches den Loskanfpreis der-

Zehnden erleichtert, kann dieser Loskauf für die ärmere-

Classe der Landeigenthümer offenbar nie möglich)

werden.

Der dießfällige Verlurst auf den ehemaligen Zehcà

5) Der Znstand der Landleute in der Schweiz ist'nnM''
andern; auch darin wesentlich von dem Zustand der-

Landlcute in andern Ländern unterschieden, daß nir-
gendS so viel ganz arme Landeigenthümer sind als iw
der Schweiz. In ganz Europa, Frankreich m seinem

dermaligen Zustand ausgenommen, ist der weitaus-
grössere Theil des Landeigenthnms allenthalben im dem

Händen der Kirche des Adels und der Reichendee-
weitaus grössere Theil der Landieutc m diesen Länderw
ist nicht Landeigenthümer sonder» Pächter der su-
dem obdenannten Classen».
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enlkünstm des Staats ist höchstens auf L. 600,000

jährlich 1/5 desselben zu rechnen; dieser Vcrlurst
-kann aber für die Staatseinkünfte bey der Aufhebung

der Zehnden sehr leicht und vollständig durch eine sehr

geringe Auflage auf den Capitalwerth auf alles bekannte

àudeigenthum ersczt werden. 6)
Die Forts, folgt.

Kleine Schriften.
Dankadresse an die helvetische Geist,

lichk.eit im Namen aller gutgesinnten
Bürger, welche mitfühlen. V 0 n Ca-

spar Koch. 8. Luzern bey Meyer u.

Comp. 1800. S. 18.

Unsere Absicht — sagt der Vf. — war keine an.

dcre als unsern Herzen Luft zu machen, unser Dank-
Gefühl gegen den Hochsinn so mancher Geistlichen Hel-
vctienS auszudrücken und unsere Erkenntlichkeit gegen

den harten Kampfan den Tag zu legen, den sie be.

standen haben, der nicht nur bloßes Wohlwollen und

Klugheit, fondern vornemlich einen unbeweglichen und
unerschütterlichen Muth fodert, welcher nur solchen

Seelen eigen ist, die das Gute bloß um des Guten
willen zu thun sich bestreben und aus Achtung für
Pflicht handeln. " — „ Wie wohlthätig ist ein Manu
dieses Schlages und welches Verdienst hat nicht ein

solcher Menschenfreund in den Augen der Gottheit,
der die reichhaltigen Quellen des Wohlwollens, der

Liebe und des Nützlichwerdeys unter seinen Pfarrgcnos-
sen öffnet, sie zu wirklich thätigen Christen bildet und

der seinen Obliegenheiten getreu ein allgemeiner Vater
der Wittwen und Waisen aller Verlassenen und Elen-
den ist! der weiß, daß der Ackersmann auch Ehegatte,

6) Der Capitalwerth allcö bekannten Landes beläuft sich >

nach einem Anschlag, den die Munizipalitäten der

Regierung dicßfalls eingegeben haben, und der offen,

bar mehr als um die Hälfte zu niedrig ist, auf 480
Millionen Schw. Franken. Man darf sicher das

Doppelte dieser Summe für den wahren Capital-
werth dieser Güter annehmen, und dann kann also

der Verlurst der Staatseinkünfte durch den unent.
geltlichen Nachlaß dieses Theils der Staatszehnden
durch eine Auflage von 2/'; vom Tausend auf de»

Capitalwerth der liegenden Gründe vollständig und

mit Vortheil erfezt werden»

' Vater und Bürger ist, dem seine Rechte wie seme
Pflichten bekannt und geläufig gemacht und tief ans
Herz gelegt werden sollen; der weiß, daß auch man-
chcs dicke Vorurtheil durch klüglichcs und weisliches
Verhallen bey dem Pfluge wcggeschaft werden kann!
Was vermag nicht der unbescholtene Wandel eines Lch-
rers, dessen wohlthätiger und thatgieriger Genius sich
seinen Schülern cmpsielt? welchem im strengsten Sinne
die Tugend allein wahre Gottesverehrung und die nie
versiegende Quelle menschlicher Glückseligkeit ist? und
wo hat ein Mensch nähere Gelegenheit und Verbind-
lichkeit alle Leiden der Menschen aufzusuchen und den-
selben so viel als möglich ist, abzuhelfen, als gerade
der Mann, der vermöge seines Amtes, der Prediger
der Liebe und Eintracht ist? der vermöge seines Be.
rufs die meiste Macht über die Herzen hat und überall
Hülfe schaffen soll?"

Mit besonderer Auszeichnung erinnert der Vf. an
die gesummte Geistlichkeit des Bezirks Tarnen im C.
Waldstätte», „die, nachdem sie sich in ihren zu wie«
derhvltenmalen abgehaltenen Versammlungen über die
zweckmäßigsten Mittel berathen und verabredet hatte,
den im Land fast allenthalben spuckenden Widersetzlich,
keitsgeist, welcher Rache ichnaubend immer bereit war
zu den Waffen zu greifen, zu verscheuchen, und die
heimlichen Schliche, die Eiulisplungcn und Aufwicglun.
gen ihrer Nachbaren von Stans, wo die Geistlichen
gerade das Gegentheil thaten und mit der gewandteste»
Kunst denen von Sarncn entgegen arbeiteten, um auch
da das Volk auf ihre Seite zu bringen, zu belauschen
und ihre Projekte zu vereiteln; die, sage ich, mit ver,
einten Kräften und ausharrender Standhafugkeit sich

alle dem mit beyspiellosem Muthe widersezten, was
auch nur von ferne die allgemeine Ruhe und Ordnung
zu stören drohte, so, daß sie mit Fug und Recht als
die wahren Wetterabieiter, welches schon über alle
Häupter schwebte, und dessen verheerende Spuren den
Bürgern im Distrikt Stans noch lange Nacywehen
nachlassen werden, und als die Retter des Vaterlands
angesehen werden können und sollen."

Bekanntmachung»
Bey B. Stämpfli, Nr. 48 weiß Quartier, und iq

allen soliden Buchhandlungen ist das bereits angekm^
digte Handbuch der hel vet. Gesetze, in 8.
für den Preis von 12 1/2 Batzen zu haben. Die
Exemplare für die Unterzeichner werden aber bey B»
Stämpfli abgeliefert.
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